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Einwohnergemeinde Langnau  
Bauverwaltung, Alleestrasse 8 
3550 Langnau 
 
Telefon 034 409 31 31 
Telefax 034 409 31 39 
 
bauverwaltung@langnau-ie.ch 
www.langnau-ie.ch 

 
LIEGENSCHAFTSDOKUMENTATION 

 
Parzellen Nr. 2423 und 2424 
Mooseggstrasse 44, 3550 Langnau 

 

 
 
Auskünfte:  
Einwohnergemeinde Langnau, Bauverwaltung, Stefan Kipfer, Alleestrasse 8 
3550 Langnau, 034 409 31 31, stefan.kipfer@langnau-ie.ch 

mailto:bauverwaltung@langnau-ie.ch
http://www.langnau-ie.ch/
mailto:stefan.kipfer@langnau-ie.ch
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GEMEINDE LANGNAU 
 
 
Kurzporträt der Gemeinde Langnau 
 
Langnau liegt am Unterlauf der Ilfis ungefähr auf halbem Weg zwischen Bern und Luzern und ist 
das Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungszentrum für die etwa 50'000 Einwohner des oberen 
Emmentals. Die Gemeinde erstreckt sich über ca. 30 km² landwirtschaftliche Nutzfläche, die durch 
ein insgesamt 190 km langes Strassennetz erschlossen ist. Zwei Drittel der rund 9000 Einwohner 
wohnen in den Dorfteilen Langnau und Bärau, ein Drittel im Streusiedlungsgebiet der rund 50 auf 
dem Boden der Gemeinde gelegenen Seiten- und Quertäler ("Gräben") der Ilfis, deren längste der 
Oberfrittenbachgraben und der Gohlgraben sind. Der tiefste Punkt liegt auf 643 m ü. M., die höchste 
Stelle auf 1'332 m ü. M.. 
 
Einwohner:     9ó600 
Lage:  Emmental im Kanton Bern  

(Verwaltungskreis Emmental) 
Fläche:     48 km2 (davon 18 km2 bewaldet) 
Koordinaten:     626ó413/199ó227 
Höhe:      643 ï 1ó332 m ü. M. 
 
Steueranlage:    Staatssteuer  3.06% 
      Gemeindesteuer  1.94% 
      Liegenschaftssteuer 1.50ă des amtlichen Wertes 
 
Lageplan 
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OBJEKTBESCHREIBUNG 
 
 
Kindergartengebäude Mooseggstrasse 44, 3550 Langnau 
 
Es sollen die beiden Parzellen Nrn. 2423 und 2424 im Baurecht abgegeben werden. Auf Parzelle 
Nr. 2424 befindet sich ein sanierungsbedürftiges, eingeschossiges Kindergartengebäude, welches 
bis vor einigen Jahren noch als Kindergarten genutzt wurde. Der zur Kindergartennutzung 
gehörende Spielplatz ist mit entsprechenden Spielgeräten ausgerüstet (Schaukeln, Klettergerüst, 
Ruhebank). Die Parzelle Nr. 2423 ist unbebaut und als Rasenfläche ausgestaltet. Die beiden 
Parzellen befinden sich in der Wohnzone W3. Das Gebäude ist nicht im Bauinventar der Gemeinde 
Langnau eingetragen und ist also weder geschützt noch erhaltenswert. 
 
Auszug Grundbuchdaten Parzelle Nr. 2423: 
 
Parzellenfläche: 800 m2 
Gebäudegrundfläche: keine 
Amtlicher Wert: Fr. 27ó400.00 
Versicherungswert GVB: Fr. 0.00 
Dienstbarkeiten: siehe detaillierten Grundbuchauszug 
 
Auszug Grundbuchdaten Parzelle Nr. 2424: 
 
Parzellenfläche: 1ó527m2 
Gebäudegrundfläche: 129 m2 

Amtlicher Wert: Fr. 162ó540.00 
Versicherungswert GVB: Fr. 383ó500.00 
Dienstbarkeiten: siehe detaillierten Grundbuchauszug 
 
Lage 
 
Die Liegenschaft befindet sich im westlichen Dorfteil von Langnau und innerhalb eines 
Wohnquartiers. Das Dorfzentrum mit verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof sind zu 
Fuss in fünf Minuten erreichbar. Bus-Verkehr vorhanden. 
 
Heutige Nutzung 
 
Die Liegenschaft Mooseggstrasse 44 wurde bis 2015 als Kindergarten genutzt. Heute ist das 
Gebäude ungenutzt und frei von Miet- oder Pachtverträgen.  
 
Mögliche Nutzung / Nutzungsbeschränkung 
 
Die beiden Parzellen befinden sich in der Wohnzone W3. Es gelten folgende baupolizeiliche Masse: 
 
Kleiner Grenzabstand:   4 m 
Grosser Grenzabstand: 10 m 
Gebäudehöhe:    9 m 
Gebäudelänge:  40 m (ohne unbewohnte An- und Nebenbauten) 
Ausnützungsziffer:    0.7 
 
Zu Gunsten der Einwohnergemeinde Langnau ist eine Fläche von ca. 300 m2 für einen öffentlichen 
Kinderspielplatz am heutigen Standort auszuscheiden. Ein anderer, parzelleninterner Standort muss 
begründet und die öffentliche Zugänglichkeit ausgewiesen werden. 
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Situationsplan Mst. 1:500 
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Zonenplan 
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Grundbuchauszug Nr. 2423 
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Grundbuchauszug Nr. 2424 
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VORGEHEN BEZÜGLICH  
VERGABE UND BAURECHT 

 
 
- Die beiden Parzellen Nrn. 2423 und 2424 werden als 1 Objekt zusammen im Baurecht 

abgegeben. Die entsprechende Vereinigung/Zusammenlegung der beiden Parzellen wird durch 
den Gemeinderat während dem Vertragsabschluss vorgenommen. 

- Die auf den Parzellen Nrn. 2423 und 2424 eingetragenen Dienstbarkeiten ĂBaubeschrªnkungñ 
und ĂEinfriedungspflichtñ werden durch den Gemeinderat während dem Vertragsabschluss im 
Grundbuch gelöscht. Die beiden Dienstbarkeiten ĂKanalisationsleitungsrechtñ und ĂDuldung 
elektrische Anlageñ bleiben bestehen. 

- Zu Gunsten der Einwohnergemeinde Langnau ist eine Fläche von ca. 300 m2 für einen 
öffentlichen Kinderspielplatz am heutigen Standort auszuscheiden. Ein anderer, 
parzelleninterner Standort muss begründet und die öffentliche Zugänglichkeit ausgewiesen 
werden. 

- Die Baurechtsdauer beträgt 80 Jahre und beginnt mit dem Grundbucheintrag. Nutzen und 
Gefahr am Baurecht gehen mit dem Grundbucheintrag auf die Baurechtsberechtigten über.  

- Nach Ablauf der Baurechtsdauer gehen die auf dem Baurecht bestehenden Gebäude mit allen 
dazugehörigen Anlagen ins Eigentum der Grundeigentümerin über und zwar zu 80% des dann 
zu maligen Verkehrswertes. 

- Der jährliche Baurechtszins wird von den Parteien vereinbart und festgesetzt. Der jährliche 
Baurechtszins beträgt im Minimum Fr. 18ó000.00 (Mindestgebot). 

- Der Baurechtszins beginnt ein Jahr nach Übergang von Nutzen und Gefahr (Grundbucheintrag) 
zu laufen. Wird ein Baubewilligungsverfahren durch Einsprachen verzögert, so verlängert sich 
die Frist von einem Jahr entsprechend der Dauer der Verzögerung. 

- Sämtliche Vertragskosten gehen zu Lasten der Bauberechtigten.  

- Allfällige Abbruchkosten gehen zu Lasten der Bauberechtigten. 

- Die Angebote werden nach den Kriterien Gemeinnützigkeit, Preis und Bebauungsidee beurteilt. 
Die Angebote von steuerbefreiten Institutionen oder Wohnbaugenossenschaften werden nach 
Möglichkeit bevorzugt.  

- Der Gemeinderat behält sich vor, eine zweite Angebotsrunde durchzuführen. Sollte nach dieser 
zweiten Angebotsrunde der minimale Baurechtszins nicht erreicht werden, wird der Abbruch des 
Verfahrens vorbehalten. 

- Der Vertragsabschluss ist auf Herbst 2017 vorgesehen. 

- Das Angebot hat nebst einem jährlichen Baurechtszins auch eine Bebauungsidee zu beinhalten. 
Die Bebauungsidee muss Aussagen zu dem oder den Gebäuden (Anzahl, Grösse), den 
Wohnungsmix (Miete, Eigentum, Anzahl Zimmer), die Parkierung und die Aussenräume 
enthalten. Die Bebauungsidee ist auf einem Situationsplan grob darzustellen. Projektpläne sind 
nicht zwingend.   
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Angebote sind bis am 28. März 2017 (Poststempel) in 2-facher Ausführung zur richten an: 

 
Gemeinderat Langnau 
Vermerk Baurecht Mooseggstrasse 
Haldenstrasse 5 
3550 Langnau i.E. 
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FOTOS 
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